
 

 
Sachverhalt: 
 
Jede Gemeinde muss einen Vollstandesbeamten/in und eine Verhinderungsvertretung haben. 
Beide müssen alle Ausbildungen und Fortbildungen vorweisen können. 
 
Für den Fall einer geplanten Abwesenheit (z.B. Urlaub) und eines zeitgleichen Ausfalls 
(kurzfristige Krankheit oder Personalwechsel) kann es zu Schwierigkeiten kommen. Um hierfür 
Vorbereitungen zu treffen haben sich die Verwaltungen der Gemeinden Bodnegg und Grünkraut 
bereits in der ersten Jahreshälfte darauf verständigt sich gegenseitig auszuhelfen und mittelfristig 
eine entsprechende Vereinbarung für den Gemeinderat (Anlage) für die Personalleihe 
vorzubereiten. 
 
Diese Vertretung für unaufschiebbare Fälle soll ab 01.01.2020 gelten, die Kosten werden 
gegenseitig verrechnet. Beide Standesbeamten/innen sind in der jeweiligen anderen Gemeinde 
als solche zu bestellen. 
 
Hinzu kommt aktuell, dass in der Gemeinde Bodnegg personelle Veränderungen stattfinden 
(Stellenwechsel, Elternzeit) und ab 01.01.2020 keine/n Standesbeamter/in mehr zur Verfügung 
steht. Es besteht dringend Handlungsbedarf. 
 
Eine vertretungsweise Amtshilfe im Rahmen der zuvor beschriebenen allgemeinen Vereinbarung 
ist nicht möglich. Die beiden Beschäftigten in Grünkraut können dies im Rahmen der regulären 
Arbeitszeit nicht noch zusätzlich leisten. Eine Aufstockung kann nur „freiwillig“ erfolgen. Die 
Verhinderungsstandesbeamten wäre jedoch bereit das Standesamt in Bodnegg mit zu 
übernehmen. Der Umfang der Beschäftigung in Grünkraut müsste voraussichtlich um 5-10 % 
erhöht werden. Die Mehrkosten hat die Gemeinde Bodnegg zu tragen. Diese Regelung wäre 
solange befristet bis in Bodnegg wieder geeignetes Personal zur Verfügung steht. 
 
Die vertragliche und organisatorische Ausarbeitung erfolgt nach Beschlussfassung durch die 
beiden Verwaltungen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bodnegg im Bereich des 
Standesamtswesens wird zugestimmt. 

2. Der vorliegenden Vereinbarung für die allgemeine Vertretung wird zugestimmt. 

3. Die jeweilige/n Standesbeamten/innen werden in beiden Gemeinden zu 
Verhinderungsstandesbeamten/innen bestellt.  

4. Der befristeten Personalleihe der Standesbeamtin an die Gemeinde Bodnegg wird wie 
vorgestellt zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt das weiter Erforderliche 
vorzunehmen. 
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